S T A T U T
der Vereinigung mit ideellem Ziel

 Bulgarische Nationale Assoziation für ätherische Öle, Parfümerie und Kosmetik (BNAEOPC)

I. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN


Art. 1. Die Bulgarische Nationale Assoziation für ätherische Öle, Parfümerie und Kosmetik (BNAEOPC) ist eine Vereinigung zum privaten Nutzen im Sinne des Gesetzes über juristische Personen mit idealem Ziel, in der juristische Personen und natürliche Personen, die nach dem Handelsgesetz registriert sind, und welche sich in der Republik Bulgarien mit der Produktion, dem Handel, Wissenschaft und Bildung auf dem Gebiet der ätherischen Öl-. Parfümerie- und Kosmetikindustrie beschäftigen, Mitglieder werden können.


Art. 2. Die BNAEOPC wird geschaffen und funktioniert auf den Prinzipien der Autonomie, der demokratischen Gesinnung, des Mandats, des Delegiertengrundsatzes und der Selbstfinanzierung.


Art. 3. Die BNAEOPC besitzt ein eigenes Siegel und Emblem, mit Sitz und Verwaltungsadresse in der Stadt Plovdiv, Boulv”Maritza” Nr. 27 (siebenundzwanzig).
Art. 4. Die  BNAEOPC realisiert ihre Tätigkeit auf der Grundlage der geltenden Zivilgesetzgebung, ihres Statuts, des Ehrenkodexes und der Beschlüsse ihrer  Leitungsorgane, die im Rahmen deren Vollmachten gefasst wurden.

Art. 5. Die Existenz der BNAEOPC ist nicht durch eine Frist begrenzt.

ІІ. ZIELE, AUFGABEN UND MITTEL.

Art. 6. Hauptziel der BNAEOPC ist es, die Anstrengungen ihrer Mitglieder zum Schutz deren schöpferisch-beruflichen Interessen zu vereinigen und zu unterstützen und deren gesellschaftliches Prestiges als aktiver Teilnehmer in der Entwicklung der ätherischen Öl-. Parfümerie- und Kosmetikindustrie in der Republik Bulgarien zu erhöhen.

Art. 7. Die Hauptaufgaben der BNAEOPC sind:

1. Die Erreichung der Einheit, der Solidarität und des professionellen Umgangs zwischen den Mitgliedern der Vereinigung;

2. Die genaue Definition der Probleme des Zweiges und deren motivierter Vertretung vor staatlichen nationalen und internationalen Institutionen;

3. Die Teilnahme an der Gestaltung und Realisierung der wissenschaftlich-technischen, ökologischen, ökonomischen und Bildungspolitik der staatlichen Institutionen und nichtstaatlicher Organisationen;

4. Untersuchung des makroökonomischen Milieus und Unterstützung bei der Gestaltung der Geschäftsstrategie ihrer Mitglieder;

5. Schaffung von Bedingungen zur Einführung internationaler Qualitätsstandards und der Direktiven der EU in Bulgarien;

6. Unterstützung und Entwicklung der Geschäftstätigkeit in der Branche durch ihre Projekte, Ideen, Ausarbeitungen und Konsultationen;

7. Unterstützung bei der Herstellung und Entwicklung von Geschäftskontakten und Partnerschaften zwischen Firmen und Organisationen im Land und im Ausland;

8. Stimulierung der Entwicklung und Qualifizierung von Spezialisten des Zweiges und Unterstützung bei der Erhöhung deren Autorität;

9. Anfertigung von Attestierung von Spezialisten der Branche und Verteidigung deren Rechtes auf eine ihrer Bildung und Qualifikation entsprechenden Arbeit;

10. Untersuchung und Popularisierung bulgarischer und ausländischer Erfahrungen auf dem Gebiet der ätherische Öl-. Parfümerie- und Kosmetikindustrie;

11. Unterstützung beim Austausch wissenschaftlich-technischer und Geschäftsinformationen auf dem Gebiet der ätherischen Öle, Parfümerie und Kosmetik.


Art. 8. Die Mittel zur Erreichung der Ziele und der Erfüllung der Aufgaben sind:

1. Anfertigung und Vertretung von Standpunkten bei der Ausarbeitung von die Branche betreffenden Gesetzesdokumenten;

2. Schaffung und Unterhaltung eines Registers der in der Branche zugelassenen Wirtschaftssubjekte;

3. Erarbeitung eines Ehrenkodexes und Schaffung einer Ehrenkommission zur Einhaltung der Ethik und der Regeln eines loyalen Marktverhaltens in der Branche;

4. Untersuchung, Erarbeitung und Lösung konkreter Aufgaben, Konsultationen, öffentliche Einschätzung und Expertise von Projekten, Programmen und eigener alternativer Ausarbeitungen;

5. Zusammenarbeit mit Organisationen im Land und im Ausland wie der Weltorganisation der Chemiker - Kosmetiker (IFSCC), der Weltförderation der Händler mit ätherischen Ölen (IFEAT), der Europäischen Assoziation für Parfümerie und Kosmetik (COLIPA), der Europäischen Förderation der Produzenten ätherischer Öle (EFEO) zur Schaffung von Bedingungen für aktivere internationale Kontakte ihrer Mitglieder;

6. Schaffung und Unterhaltung eines nationalen Informationssystems und einer Branchendatenbasis;

7. Organisierung einer jährlichen TOP-Klassifizierung der Firmen und Verleihung von Auszeichnungen für hohe technologische Errungenschaften;

8. Die BNAEOPC kann von ihren Mitgliedern bevollmächtigt werden, deren Interessen vor den entsprechenden Organen und Organisationen im Land und im Ausland zu vertreten (Verhandlungen zu führen und anderen Handlungen in Übereinstimmung mit ihren Zielen auszuführen, darunter auch den Schutz vor rechtswidriger Handlungen);

9. Unterstützung bei der Lösung entstandener Streitigkeiten in der Branche, ohne dass man zum Gericht oder Schiedsgericht gelangt;

10. Einbeziehung herausragender bulgarischer und internationaler Spezialisten auf dem entsprechenden Gebiet.

Art. 9 Zur Erreichung seiner Ziele kann die BNAEOPC in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs.3 des Gesetzes über juristische Personen mit idealem Ziel (GJPIZ) folgende Wirtschafts-tätigkeit ausführen:

1. Ausführung von Konsultationsdienstleistungen und Ausarbeitung und Verteidigung von Geschäftsprojekten;

2. Schaffung eines unabhängigen Industriezweiglabors unter Einführung des europäischen Systems zur Qualitätskontrolle;

3. Organisation von Schulungen von Leitungskadern und Spezialisten in allen Fragen, die die Branche betreffen;

4. Organisation und Teilnahme an der Durchführung von wissenschaftlich-technischen Kongressen, Symposien, Konferenzen, runden Tischen, Diskussionen, Treffen, Ausstellungen, Degustationen, weiterbildenden und anderen Maßnahmen mit regionaler, nationaler und internationaler Teilnahme;

5. Durchführung einer aktiven Verlagstätigkeit mit dem Ziel der Informiertheit der Mitglieder über die Gesetzgebung, wissenschaftliche Errungenschaften und die Dynamik der Märkte in der EU und der Welt.

ІІІ. MITGLIEDSCHAFT, GRÜNDUNG, AUFLÖSUNG.

Art. 10. Die Mitgliedschaft in der BNAEOPC ist freiwillig.

Art. 11. Mitglieder der BNAEOPC können Personen werden, die den Forderungen des Art.1 des Statuts entsprechen und die einverstanden sind, das Statut, die Ordnung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern, den Ehrenkodex und die anderen Dokumente der Leitungsorgane der Assoziation, angenommen im Rahmen deren Vollmachten, einzuhalten.

Art. 12. Mitgliedsvollmachten entstehen bei:

1. der Aufnahme;

2. der Fußion und Verschmelzung.

Art. 13, Abs.1. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes erfolgt nach einem schriftlichen Antrag des Kandidaten, begleitet von einer schriftlichen Erklärung, dass er das Statut der BNAEOPC, die Ordnung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern, den Ehrenkodex  und die anderen Dokumente der Leitungsorgane der Assoziation, angenommen im Rahmen deren Vollmachten, annimmt. 

Abs.2. Der Kandidat legt auch Referenzen von zwei Mitgliedern der BNAEOPC vor;

Abs.3. Über den Antrag entscheidet der Vorstand auf seiner ersten Sitzung nach dessen Einreichung.

Art.14. Die Ablehnung des Vorstandes kann vor der Vollversammlung der BNAEOPC angefochten werden.
Art. 15. Die Mitgliedschaft wird gekündigt:

1. beim Austritt – mit einmonatiger Kündigungsfrist und schriftlicher Benachrichtigung des Vorstandes;

2. Bei Liquidierung der juristischen Person, entsprechend bei Tod oder bei vollständiger Entmündigung einer natürlichen Person;

3. Bei Ausschluss;

4. Bei Ausschluss wegen der Nichtzahlung der Sacheinlagen und der systematischen Nichtteilnahme an der Tätigkeit der BNAEOPC;

5. Bei Auflösung des BNAEOPC.

Art. 16. Auf Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn es:

1. Handlungen begangen hat, die die BNAEOPC verleumden;

2. Handlungen im Widerspruch mit dem Statut, des Ehrenkodexes und der anderen Dokumente der Leitungsorgane der Assoziation, die im Rahmen deren Vollmachten gefasst wurden;

3. den Namen der BNAEOPC zu politischen und anderen Zielen genutzt hat, die nicht ihren Zielen und Aufgaben entsprechen.


Art. 17, Abs.1 Der Beschluss über den Ausschluss kann vor der Vollversammlung angefochten werden.
Abs.2. Die Vollversammlung fasst ihren Beschluss mit einfacher Mehrheit  der Anwesenden.


Art. 18. Das ausgeschlossenen Mitglied hat kein Recht  auf die Rückgabe der eingebrachten Sacheinlagen.

ІV. RECHTE UND PFLICHTEN

Art. 19. Jedes Mitglied hat das Recht:

1. zu wählen und in alle Leitungsorgane der BNAEOPC gewählt zu werden;

2. Schutz bei seiner professionellen und schöpferischen Tätigkeit zu nutzen;

3. Den Besitz und die Ergebnisse aus der Tätigkeit der BNAEOPC zu nutzen;

4. Vorrang bei der Teilnahme an allen Tätigkeiten und Maßnahmen, die von der BNAEOPC organisiert werden, zu genießen;

5. Informations- und andere Materialien und Konsultationen zu ihn interessierenden Fragen zu nutzen;

6. über die Beschlüsse der Leitungsorgane der BNAEOPC und deren Erfüllung informiert zu werden;

7. Unterstützung des BNAEOPC bei der Organisation wissenschaftlich-technischer Maßnahmen zu erhalten; 

8. an den Sitzungen des Vorstandes und Kontrollrates teilzunehmen, wenn Fragen behandelt werden, die für ihn von Interesse sind.


Art. 20. Jedes Mitglied ist verpflichtet:

1. Das Statut der BNAEOPC, die Ordnung zur Aufnahme und Entlassung der Mitglieder und den Ehrenkodex einzuhalten und die Beschlüsse der Leitungsorgane der Assoziation, gefasst im Rahmen deren Vollmachten, zu erfüllen;

2. Aktiv an der Tätigkeit der BNAEOPC teilzunehmen;

3. regelmäßig die festgelegten Sacheinlagen zu zahlen;

4. bis zur Höhe seiner Sacheinlagen für die Verpflichtungen der BNAEOPC zu haften.


Art. 21. Die Höhe der Sacheinlagen wird durch den Vorstand bestimmt. 

V. ORGANISATIONSSTRUKTUR UND LEITUNG

Art. 22. Leitungsorgane der BNAEOPC sind:

1. Die Vollversammlung (VV);

2. Der Vorstand (V)

3. Vorsitzender des Vorstandes;

4. Exekutivdirektor

5. Kontrollrat (KR)

Art. 23. Die Vollversammlung ist das oberste Organ der BNAEOPC und besteht aus allen Mitgliedern.


Art.24. Eine juristische Person, die Mitglied der BNAEOPC ist, nimmt an der Vollversammlung mit seinem Vertreter teil.


Art.25. Eine Person kann nicht mehr als drei Mitglieder der Vollversammlung zu vertreten, auf der Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vollmacht.


Art.26. Eine Übertragung der Vollmacht ist nicht zulässig.

Art.27. Vollmachten der Vollversammlung:

1. Verändert und ergänzt das Statut;

2. Wählt und befreit den Vorstand und den Kotrollrat;

3. Fasst Beschlüsse zur Verfügung über das Eigentum der BNAEOPC, die 2/3 des Gesamteigentums übersteigt;

4. Fasst Beschlüsse über die Umgestaltung oder Auflösung der BNAEOPC, über die Liquidationserklärung und bestimmt den Vorstand als Liquidator oder eine von ihm gewählte Person.

5. Gemeinsam mit dem Beschluss zur Auflösung, fasst er einen Beschluss über die Verteilung des nach der Befriedigung der Kreditoren übrig gebliebenen Eigentums nach der Liquidation.

6. Bestimmt die allgemeine Strategie und Entwicklungsrichtungen der BNAEOPC;

7. Nimmt die Jahresberichte des Vorstandes und des Kontrollrates an;

8. Nimmt das Jahresbudget der BNAEOPC an;

9. Hebt Beschlüsse anderer Organe der BNAEOPC auf, die dem Gesetz, dem Statut oder anderen internen Dokumenten, die ihre Tätigkeit regeln, widersprechen. 

Art.28. Die Vollversammlung wird mindestens einmal jährlich mit einer schriftlichen Einladung vom Vorstand einberufen, die die Tagesordnung, die Zeit und den Ort der Durchführung enthält und auf wessen Initiative sie einberufen wird. Zur Einberufung einer außerordentlichen Sitzung ist die Initiative von 1/3 (einem Drittel) der Mitglieder der BNAEOPC notwendig.

Art.29. Die Einladung des Vorstandes wird im "Gesetzblatt" veröffentlicht und am Anschlagbrett im Hause ausgehangen, in dem sich die Verwaltung der Assoziation befindet. 

Art.30. Auf Beschluss des Vorstandes, kann die Einladung jedem einzelnen Mitglied geschickt werden.

Art.31. Die Vollversammlung wird als gesetzmäßig betrachtet, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Wenn kein entsprechendes Quotum vorhanden ist, wird die Sitzung um eine Stunde verlegt, bei gleicher Tagesordnung und am gleichem Ort  und kann durchgeführt werden, wie viel Mitglieder auch immer teilnehmen werden.


Art. 32. Die Vollversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes geleitet, und bei seiner Abwesenheit von einem anderen Mitglied des Vorstandes.

Art. 33, Abs.1. Beschlüsse der VV werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst.
Abs.2. Bei Änderungen und Ergänzungen des Statuts, der Auflösung der BNAEOPC oder deren Umwandlung ist eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 (zwei Dritteln) der Anwesenden notwendig.


Art. 34. Es können keine Beschlüsse zu Fragen gefasst werden, die nicht in der Tagesordnung enthalten waren.

Art. 35. Jedes Mitglied der Vollversammlung der BNAEOPC hat das Recht auf eine Stimme.


Art.36. Ein Mitglied der VV hat keine Stimmberechtigung bei der Beschlussfassung zu Fragen, die sich beziehen auf:

1. das Mitglied, seinen Ehepartner oder Verwandte erster Linie - ohne Einschränkungen, der silbernen Linie - bis zum vierten Grad einschließlich oder durch Verschwägerung - bis zum zweiten Grad einschließlich;

2. Juristische Personen, bei der er Geschäftsführer ist oder die Beschlussfassung behindern oder beeinflussen kann. 


Art. 37 Alle Beschlüsse der VV werden protokolliert, vom Vorsitzenden der Sitzung und dem Protokollführer unterschrieben und im Archiv des BNAEOPC aufbewahrt.

Art. 38 Der Vorstand besteht aus:

1. dem Vorsitzenden;

2. drei Stellvertreter des Vorsitzenden;

3. dem Exekutivdirektor;

4. nicht mehr als 20 (zwanzig) Mitglieder

Art. 39. Der Vorstand wird von der VV für eine Frist von 3 (drei) Jahren entsprechend einer vorgelegten Kandidatenliste gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes können wiedergewählt werden.

Art. 40. Auf der ersten Sitzung wählt der Vorstande aus seiner Reihe den Vorsitzenden, drei Stellvertretende Vorsitzende und den Exekutivdirektor.

Art. 41. Vollmachten des Vorstandes:

1. Er bestimmt die Ordnung und organisiert die von der BNAEOPC ausgeübten Tätigkeiten und trägt dafür die Verantwortung;

2. er vertritt die BNAEOPC, und legt das Ausmaßes der Repräsentationsgewalt seiner einzelnen Mitglieder fest;

3. Nimmt Mitglieder der BNAEOPC auf, befreit und schließt sie aus;

4. Fasst den Beschluss zur Einberufung einer VV, bestimmt die Tagesordnung, die Zeit und den Ort für ihre Durchführung;

5. Organisiert die Ausarbeitung von Materialien, die auf der VV behandelt werden;

6. Erstellt den Jahresbericht und die laufenden Pläne der BNAEOPC;

7. Fasst Beschlüsse zur Aneignung und Verfügung über das Eigentum der BNAEOPC bis zu 2/3 (zwei Drittel) des Gesamteigentums;

8. Bei Bedarf schafft er Hilfsorgane und organisiert zeitweilige Kollektive und Gruppen zur Ausarbeitung konkreter Probleme;

9. Unterhält Kontakte und reguliert die gegenseitigen Beziehungen des BNAEOPC mit anderen nationalen, ausländischen und internationalen Organisationen;

10. Erarbeitet und legt der VV das Projekt für das Jahresbudget vor;

11. Bestimmt die Vergütung des Vorsitzenden des Vorstandes, des Ehrenvorsitzenden des Vorstandes und des Exekutivdirektors der BNAEOPC entsprechend des in der VV beschlossenen Budgets;
12. Fasst Beschlüsse über die Höhe und Schuldung von Sacheinlagen;

13. Bildet Zielfonds;

14. Fasst Beschlüsse über die Mitgliedschaft und die Kündigung der Mitgliedschaft in anderen Vereinigungen;

15. Fertigt die Ordnung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern an;

16. Erarbeitet Regeln über die Berufsmoral der Mitglieder der Vereinigung;

17. Bestimmt den Liquidator.

18. Fasst Beschlüsse zu allen Fragen, die laut Gesetz oder in Übereinstimmung mit dem Statut nicht in die Kompetenz eines anderen Organs fallen


Art. 42. Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzendem einberufen. Dieser ist verpflichtet, eine Sitzung des Vorstandes einzuberufen, wenn 1/3 seiner Mitglieder dies in schriftlicher Form fordern. Wenn der Vorsitzende in einer einmonatigen Frist keine Sitzung des Vorstandes einberuft, so kann diese von jedwedem interessierten Mitglied einberufen werden. Die Sitzung wird vom Vorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit des Vorsitzenden wird die Sitzung von einem der stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes. geleitet.

Art. 43. Der Vorstand kann Beschlüsse fassen, wenn auf der Sitzung mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.


Art. 44. Beschlüsse des Vorstandes werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst, und entsprechend Art.41 Punkte1, 3, 7 und 17 mit der Mehrheit aller Mitglieder.

Art. 45. Der Vorstand Beschlüsse auch ohne die Durchführung einer Sitzung durchführen, wenn das Protokoll über die gefassten Beschlüsse ohne Bemerkungen und Einwände dagegen von allen Mitgliedern des Vorstandes unterschrieben wird.


Art.46. Alle Beschlüsse des Vorstandes werden protokolliert, vom Vorsitzenden der Sitzung und dem Protokollführer unterschrieben und im Archiv des BNAEOPC aufbewahrt.

Art.47. Vollmachten des Vorstandsvorsitzenden:

1. Er vertritt die BNAEOPC vor den Staatsorganen, gesellschaftlichen Organisationen und anderen natürlichen und juristischen Personen im Land und im Ausland gemeinsam mit dem Exekutivdirektor der BNAEOPC und allein.

2. Er beruft die Vorstandssitzungen ein und leitet sie;

3. Berichtet dem Vorstand unverzüglich über wesentliche Umstände, die die Tätigkeit der BNAEOPC betreffen;

4. Rechnet die Tätigkeit der BNAEOPC vor dem Vorstand der BNAEOPC ab;

5. Legt dem Vorstand das jährliche Projekt für das Budget der BNAEOPC vor

6. Legt der Vollversammlung den Jahresabschlussbericht des Vorstandes der BNAEOPC vor.

Art.48, Abs.1. Der Vorstandsvorsitzende wird mit Beschluss des Vorstandes vor Ablauf der Frist, für die er gewählt wurde abgelöst: 

1. auf seinen Wunsch;

2. Bei Inkrafttreten eines Gerichtsurteils über ein von ihm ausgeführtes schweres absichtliches Verbrechen;

3. Bei fortwährender faktischer Unmöglichkeit von mehr als sechs Monaten seine Verpflichtungen zu erfüllen;

4. Bei Vornahme einer vollständigen oder begrenzten Entmündigung;

5. Bei systematischer Nichterfüllung des Statuts und der Beschlüsse der Leitungsorgane der Assoziation, gefasst im Rahmen deren Vollmachten;

Abs.2. Die Prozedur entsprechend Abs. 1, Punkte 2,3,4 und 5 beginnt auf Forderung von 1/5 (einem Fünftel) der Vorstandsmitglieder

Abs.3. Die Wahl eines neuen Vorstandsvorsitzenden erfolgt nach der Ordnung und für die Frist, für die der Entlassenen gewählt wurde.

Art.49. Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist, seine Funktionen zu erfüllen.


Art.50. Der Exekutivdirektor der BNAEOPC wird auf der ersten Sitzung des Vorstandes unter seinen Mitglieder für eine Frist von 3 (drei) Jahren gewählt.

Art.51. Vollmachten des Exekutivdirektors:

1. Er vertritt die BNAEOPC vor den Staatsorganen, gesellschaftlichen Organisationen und anderen natürlichen und juristischen Personen im Land und im Ausland gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der BNAEOPC und allein.

2. Er führt die operative laufende Verwaltung der BNAEOPC und organisiert die Erfüllung der Beschlüsse des Vorstandes und der Vollversammlung der BNAEOPC;

3. Er schlägt dem Vorstand Projekte von Arbeitsprogrammen der BNAEOPC auf der Grundlage deren Ziele vor;

4. Er unterbreitet dem Vorstand das Projekt zur Organisationsstruktur und des Stellenplanes in der BNAEOPC zur Bestätigung;

5. Er stellt Angestellte der BNAEOPC ein und entlässt sie und bestimmt deren interne Arbeitsordnung.

6. Er unterschreibt Zahlungsdokumente über verausgabte Mittel der BNAEOPC, in Übereinstimmung mit dem Vorstand und der Vollversammlung der BNAEOPC.

7. Er legt dem Vorstand eingegangene Anträge von Kandidaten für eine Mitgliedschaft in der BNAEOPC vor.

Art.52, Abs.1. Für außerordentliche Verdienste und Beiträge um die Entwicklung der BNAEOPC kann der Vorstand einen Ehrenvorsitzenden des Vorstandes wählen.

Abs.2. Der Ehrenvorsitzende des Vorstandes ist Mitglied des Vorstandes. 


Art.53. Die Mitglieder des Kontrollrates nehmen an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teil.


Art. 54. Der Kontrollrat besteht aus nicht mehr als 5 (fünf) Mitgliedern und wählt auf ihrer ersten Sitzung einen Vorsitzenden.


Art. 55. Vollmachten des Kontrollrates:

1. Er prüft die Erfüllung der Beschlüsse der Vollversammlung;

2. Er kontrolliert die richtige Nutzung der Mittel und des Besitzes der BNAEOPC;

3. Er erteilt Schlussfolgerungen zum Jahresabschlussbericht und dem Budgetprojekt.

4. Er beruft Finanzrevisionen und Experten;

5. Er verfolgt die Einhaltung des gegenwärtigen Statuts;

6. Auf Beschluss der Vollversammlung kann er auch andere Funktionen erfüllen.

Art.56. Der Vorsitzende des Kontrollrates organisiert seine Tätigkeit und legt den Jahresabschlussbericht des KR der Vollversammlung vor.


Art. 57. Die Mitglieder des Kontrollrates werden von der Vollversammlung für eine Frist von drei Jahren gewählt.

VІ. MITTEL UND BESITZ.


Art. 58. Der BNAEOPC nimmt Mittel in Lewa und Valuta ein durch:

1. Sacheinlagen;

2. Wissenschaftlich-technische und schöpferische Tätigkeit

3. Hilfen, Schenkungen, Vererbungen, Sponsoren;

4. Zinsen und Dividenden;

5. Bereitstellung der materiellen Basis zur Nutzung;

6. Ausführung eigener Wirtschaftstätigkeit in Übereinstimmung mit Art.9 des vorliegenden Statuts.

Art.59. Die BNAEOPC kann Eigentümer an mobilem und immobilem Eigentum, erforderlich zur Realisierung ihrer Tätigkeit, werden und dieses verwalten, 


Art.60. Alle Einnahmen, unabhängig von deren Charakter und Quellen werden in das Eigentum der BNAEOPC einbezogen und dienen zur Erreichung ihrer Ziele.


Art.61. Die BNAEOPC kann keinen Gewinn unter den Mitgliedern verteilen.

VІІ. UMWANDLUNG UND AUFLÖSUNG.

Art.62. Beschlüsse zur Umwandlung und Auflösung der BNAEOPC werden von der Vollversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitgliedern gefasst.

VІІІ. LIQUIDATION.


Art. 63. Bei Auflösung der BNAEOPC auf Beschluss der VV, wird die Liquidation vom Vorstand oder einer von ihm bestimmten Person durchgeführt.


 Art.64. Hinsichtlich der Liquidationsordnung und der Vollmachten des Liquidators werden die Anordnungen des Handelsgesetzes angewandt.

ІX. EIGENTUM NACH DER LIQUIDATION.


Art.65. Die Verteilung des Eigentum, übrig geblieben nach Befriedigung der Kreditoren erfolgt entsprechend den Beschlüssen der Vollversammlung entsprechend Art.27 Pkt.5 des Status.

Art. 66. Die Mittel für den Unterhalt des Liquidators, einschließlich der Vergütung des Liquidators werden vom Vorstand bestimmt. 

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN.


Art. 67. Für nicht in diesem Statut geregelte Fragen wird das Gesetz über juristische Personen mit idealem Ziel angewandt oder sie werden mit Verordnungen und Beschlüssen des Vorstandes der BNAEOPC geregelt.


Dieses Statut wurde auf der Vollversammlung der BNAEOPC. durchgeführt am 06.07.2005 (Mittwoch) von 11 Uhr in der Stadt Plovdiv, Internationale Messe - Kongresszentrum, Saal "Plovdiv" und wurde von den Mitgliedern unterschrieben.

Es folgen die Unterschriften der Mitglieder der Vollversammlung.

